Ein Biozid-Produkt ist für den deutschen Markt korrekt gekennzeichnet. Muss diese Kennzeichnung für die Einführung in den österreichischen Markt abgeändert werden?

Ein Biozid-Produkt, das mit den Kennzeichnungselementen, die gemäß Art. 20 der Richtlinie 98/8/EG erforderlich sind, nach der entsprechenden Umsetzung im deutschen Recht korrekt und vollständig gekennzeichnet ist, entspricht bei identischer Einstufung auch den österreichischen Anforderungen (§ 24 BiozidG, BGBl. I Nr. 105/2000). Eine gemeinsame Interpretation der Biozid-Kennzeichnungsanforderungen wurde zwischen Deutschland und Österreich erarbeitet (siehe Produkte/Kennzeichnung). Die Anführung der "BAuA-Registernummer" ist nicht unzulässig, idealerweise sollte diese Nummer aber von dem Zusatz: "Für Deutschland:" begleitet sein. 

Bei nach EU-Anforderungen zugelassenen bzw. registrierten Biozid-Produkten muss auch die österreichische Registernummer am Etikett angegeben werden.
